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BATTERIEUNTERWEISUNG   
ZUSATZ 

 

Voll deklarierungspflichtige Lithium/Natrium-Ionen-Zellen/ 
Batterien 

per Straßen- und Seefracht  
 
 

 
Diese Unterweisung ist nicht ausreichend für Lu0frachtsendungen! 

 

 
Hinweis: Mit 2025 wurden neue UN-Nummern für Natrium-Ionen-Zellen/Ba>erien eingeführt. Die Handhabung ist ident mit 

Lithium-Zellen/Ba>erien (dieser Begriff umfasst Lithium-Ionen- und Lithium-Metall-Zellen/Ba>erien). Zur Vereinfa-
chung wird im Handout immer von Lithium/Natrium-Ionen-Zellen/Ba>erien gesprochen. Dieser Begriff umfasst alle 3 
Arten.  
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Voll deklarierungspflich>ges Gefahrgut per Straßen- und Seefracht 

Lithium-/Natrium-Ionen-Zellen über 20 Wh 
Lithium-/Natrium-Ionen-Ba6erien über 100 Wh 

Lithium-Metall-Zellen über 1g Lithiumgehalt 
Lithium-Metall-Ba6erien über 2g Lithiumgehalt 

Ba6erie mit Li-Metall-Zelle über 1,5g und/oder Li-Ionen-Zelle über 10 Wh 
 

Straßenfracht Seefracht 

Dokumenta3on 

ADR-Beförderungspapier in deutsch 
 

Muss folgende Informa>onen beinhalten: 
a) UN-Nummer inkl. „UN“  
b) Offizielle Benennung 
c) Nummer der Klasse  
d) Tunnelbeschränkungscode in Klam-

mern gesetzt  
e) Anzahl und Beschreibung der Ver-

sandstücke (siehe ADR 6.1.2.7)  
f) Gesamtmenge an Lithiumba[erien in 

kg (Bru[o- oder Ne[omasse) 
g) Name und Anschri\ von Absender 

und Empfänger 
h) Beförderungskategorie (BK) und Ge-

samtpunkte 
i) Gesamtmenge je BK und Gesamt-

punkte 
 

Punkt a-d müssen in dieser Reihenfolge 
angegeben werden. Punkt f bezieht sich 
nur auf das Gewicht der Zellen oder der 
Ba[erie. 

Lithium/Natrium-Ionen-Zellen/Ba[erien 
entsprechen der Beförderungskategorie 2, 
d.h. dass die Gesamtmenge mit 3 mul>pli-
ziert werden muss. 

IMO-Erklärung vorzugsweise in englisch 
 

Muss folgende Informa>onen beinhalten: 
a) UN-Nummer inkl. „UN“  
b) Offizielle Benennung 
c) Nummer der Klasse  
d) Gesamtmenge der gefährlichen Güter je 

UN-Nummer (hier wird empfohlen, das 
Ne=o-und das Bru=ogewicht anzuführen) 

e) Anzahl und Art der Verpackung 
f) Zusätzlich findet sich in einigen Vorlagen 

auch eine Spalte mit der Überschri\ „Merk-
bla[-Nr. für Unfall-Maßnahmen, EmS No.“. 
Für Lithiumba[erien: „F-A, S-I“.  

 
Korrekte englische Benennung: 

 

 
 
 
 

Beispiele einer IMO-Erklärung (oben) und eines 
ADR-Beförderungspapiers (rechts). Im ADR 
Beförderunspapier müssen die Punkte nicht auch 
je Versandstück angeführt werden. 
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Straßenfracht Seefracht 

Verpackung, Markierung, Kennzeichnung 

Die Verpackungsanweisung P903 muss erfüllt werden: 

ð Bauartgeprü\e Verpackung, außer die Ba[erie befindet sich in Ausrüstung 
Bauartgeprü\e Verpackungen tragen einen Spezifika>onscode: 

 
Zulässig sind folgende Verpackungen (P903, P908, P909*, P910 jeweils VG II und P911, VG I) 

 
 

ð Bei Ba[erien mit Ausrüstung: entweder die Verpackung der Ba[erien oder die Au-
ßenverpackung muss bauartgeprü\ sein. 

ð  Auf jedem Versandstück muss angebracht werden:  
Ø UN-Nummer(n) (12 mm / 6 mm abhängig vom Ne@ogewicht oder Fassungsraum) 

ADR 5.2.1.1 – UN Nummer hat 12 mm hoch zu sein AUßER auf Versandstücken mit einem 
Fassungsraum von höchstens 30 Litern oder einer NeGomasse von höchstens 30 kg. Hier 
muss die Zeichenhöhe nur noch 6 mm betragen. 

Ø Gefahrze[el der Klasse 9 für Lithiumba[erien 
Ø Seefracht zusätzlich: die korrekte englische Benennung (siehe Dokumenta>on) 

 
 
Defekte/Beschädigte Lithium/Natrium-Ionen-Zellen/Ba[erien  
per Straßen- und Seefracht 

Zellen/Ba[erien gelten als defekt, wenn sie nicht mehr dem nach den anwendbaren Vorschrif-
ten des Handbuchs Prüfungen und Kriterien geprü\en Typ entsprechen. Unter anderem wer-
den sie als defekt angesehen, wenn: 

➪ sie aus Sicherheitsgründen als defekt iden>fiziert werden; 
➪ sie ausgelaufen oder entgast sind; 
➪ vor der Beförderung nicht diagnos>ziert werden (können) oder 
➪ eine äußerliche mechanische Beschädigung erli[en haben. 

 
„Bei der Beurteilung, ob eine Zelle oder BaKerie beschädigt oder defekt ist, muss eine Einschätzung oder 
Bewertung auf der Grundlage von Sicherheitskriterien des Zellen-, BaKerie- oder Produktherstellers oder eines 
technischen Sachverständigen mit Kenntnis der Sicherheitsmerkmale der Zelle oder der BaKerie durchgeführt 
werden.“ 

Lithium metal  
ba,eries contained 
in equipment 
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Die Leistung ist nicht relevant. Wenn eine Lithium/Natrium-Ionen-Zelle/BaKerie defekt/beschädigt ist, ist sie 
immer voll deklarierungspflichVg. 
 

Straßenfracht Seefracht 

Verpackung, Markierung, Kennzeichnung und Dokumenta3on 

Alle Vorgaben für voll deklarierungspflich>ges Gefahrgut müssen eingehalten werden. Zu-
sätzlich ist zu beachten: 
 

Die Verpackungsvorschri\en hängen von folgendem ab: 

1. Defekte Zellen/Ba[erien die während des Transportes voraussichtlich keine Gefahr dar-
stellen (P908 => VG II (X oder Y-Verpackungen)). 

2. Defekte Zellen/Ba[erien, die während des Transportes eine Gefahr darstellen (neigen zu 
einer schnellen Zerlegung, gefährlichen Reak>on, Flammenbildung, gefährlichen Wär-
meentwicklung oder einem gefährlichen Ausstoß gi\iger, ätzender oder entzündbarer 
Gase oder Dämpfe) (P911 => VG I (nur X-Verpackungen)) 

Die Beurteilung welche Variante zutriI hat durch einen technischen Sachverständigen oder 
aufgrund von Sicherheitskriterien des Herstellers zu erfolgen. 

In beiden Fällen wird eine bauartgeprü\e Verpackung und ein Beförderungspapier vorge-
schrieben. 
Auf dem ADR-Beförderungspapier muss vermerkt werden: „BEFÖRDERUNG NACH SONDER-
VORSCHRIFT 376“, in der IMO-Erklärung „Transport in accordance with special provision 376“  

 

 
 
 
 
 
 
 
Mit ADR/RID 2025 wird eine neue Sondervorschri\ (677) eingeführt. 
Gemäß dieser muss für Ba[erien der Variante 2 im Beförderungspapier zusätzlich zu „BEFÖR-
DERUNG NACH SONDERVORSCHRIFT 376“ auch noch die Angabe „BEFÖRDERUNGSKATEGO-
RIE 0“ angeführt werden. 

Findet die Beförderung mit spezieller behördlicher Genehmigung sta[ (Variante 2): 
➪ Kopie der Genehmigung muss dem Beförderungspapier beigelegt werden und 
➪ Beförderungskategorie ändert sich auf Null, dh. Es werden keine Punkte mehr ange-

führt. 
Das Versandstück muss den Vorgaben für voll deklarierungspflich>gem Gefahrgut entspre-
chen und muss gem. ADR zusätzlich mit den Worten „BESCHÄDIGTE/DEFEKTE LITHIUM-IO-
NEN-BATTERIEN“, „BESCHÄDIGTE/DEFEKTE LITHIUM-METALL-BATTERIEN“ oder „BESCHÄ-
DIGTE /DEFEKTE NATRIUM-IONEN-BATTERIEN“ bzw. gem. IMDG-Code mit „DAMAGED/DE-
FECTIVE“ markiert werden.  
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Lithium/Natrium-Ionen-Zellen/Ba[erien zur Entsorgung/Recycling  
per Straßen- und Seefracht 

Begriffsbestimmung Abfall  
Stoffe, Lösungen, Gemische oder Gegenstände, für die keine unmittelbare Verwendung vorge-
sehen ist, die aber befördert werden zur Aufarbeitung, zur Deponie oder zur Beseitigung durch 
Verbrennung oder durch sonstige Entsorgungsverfahren.  

Im Straßenverkehr gelten für Lithium/Natrium-Ionen-Zellen/Batterien zur Entsorgung oder zum 
Recycling die SV377, 636 und 670. Die SV636 gilt für die Beförderung bis zur Zwischenverarbei-
tungsstelle und die SV670 befasst sich mit Geräten von privaten Haushalten. Für diese beiden 
Transportarten gibt es Transporterleichterungen. Für alle anderen gilt: 

Straßenfracht Seefracht 

Verpackung, Markierung, Kennzeichnung und Dokumenta3on 

Die Vorgaben der Verpackungsanweisung P909 müssen erfüllt werden: 

ð Bauartgeprü\e Verpackung der VG II für Lithium/Natrium-Ionen-Zellen/Ba[erien 
über den Leistungsgrenzen der SV188. 

ð Nicht bauartgeprü\e, aber widerstandsfähige Verpackung für Lithium/Natrium-Io-
nen-Ba[erien in Ausrüstung und Lithium/Natrium-Ionen-Ba[erien innerhalb der 
Leistungsgrenzen der SV188. 
 

Das Versandstück und das Beförderungspa-
pier müssen wie beim voll regulierten Ver-
sand erstellt werden. Das Wort „ABFALL“ 
muss der Versandbezeichnung im ADR-Be-
förderungspapier vorangestellt werden.  
In der IMO-Erklärung muss vermerkt wer-
den „Transport in accordance with special 
provision 377“. 

Das Versandstück muss gem. ADR zusätzlich mit den Worten „LITHIUMBATTERIEN ZUR ENT-
SORGUNG“, „LITHIUMBATTERIEN ZUM RECYCLING“ oder „NATRIUM-IONEN-BATTERIEN ZUR 
ENTSORGUNG“, „NATRIUM-IONEN-BATTERIEN ZUM RECYCLING“ bzw. gem. IMDG-Code mit  
„LITHIUM BATTERIES FOR DISPOSAL“, „LITHIUM BATTERIES FOR RECYCLING“ oder „SODIUM 
ION BATTERIES FOR DISPOSAL“, „SODIUM ION BATTERIES FOR RECYCLING“ markiert werden.  
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Prototypen von Lithium/Natrium-Ionen-Zellen/Ba[erien  
per Straßen- und Seefracht 

Prototypen benö>gen keinen Prüvericht nach UN38.3.5. Sie müssen immer als voll deklarie-
rungspflich>ges Gefahrgut verschickt werden. Definiert werden sie als: 

Vorproduk>onsprototypen von Lithium/Natrium-Ionen-Zellen oder -Ba[erien, sofern diese für 
die Prüfung bes>mmt sind. 

Kleine Produk>onsserien mit einer Produk>onsserie von nicht mehr als 100 Lithium/Natrium-
Ionen-Zellen oder -Ba[erien. 

Straßenfracht Seefracht 

Verpackung, Markierung, Kennzeichnung und Dokumenta3on 

Die Vorgaben der Verpackungsanweisung P910 müssen erfüllt werden: 

ð Bauartgeprü\e Verpackung 
ð Mit behördlicher Genehmigung können auch unverpackte Lithium/Natrium-Ionen-

Ba[erien befördert werden. 

Das Versandstück und das Beförderungspapier müssen wie beim voll regulierten Versand er-
stellt werden. Auf dem Versandstück muss nichts Zusätzliches vermerkt werden. 

Im ADR-Beförderungspapier muss zusätzlich vermerkt werden: „BEFÖRDERUNG NACH SON-
DERVORSCHRIFT 310“, in der IMO-Erklärung „Transport in accordance with special provision 
310“ 
 

 


